
Im oben genannten Beitrag wurde im Ab-
schnitt „6. Anforderung an die Stätte der 
Zusatzqualifikation“ die Mindestanzahl 
elektrophysiologischer Prozeduren bei 
der Zusatzqualifikation in 2 Teilen falsch 
angegeben. Korrekt ist:

Die Zusatzqualifikation kann auch in 
2 Teilen an Zentren durchgeführt werden, 
welche nur die entsprechenden Anforde-
rungen für die Zusatzqualifikation „Ak-
tive Herzrhythmusimplantate“ (mindes-
tens 100 Herzschrittmacher-, mindestens 
40 ICD- und 15 CRT-Implantationen und 
mindestens 350 Nachsorgen) bzw. „Invasi-

Erratum

ve Elektrophysiologie“ erfüllen (mindestens 
250 elektrophysiologische Prozeduren mit 
mindestens 200 Katheterablationen ein-
schließlich 50 Vorhofflimmerablationen).

Ferner bitten wir um Beachtung des Er-
ratums zum selben Beitrag in Ausgabe 
04/2012 von Der Kardiologe (DOI 10.1007/
s12181-012-0443-6).
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